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Einverständniserklärung 
(Überprüfung allfälliger Hinderungsgründe nach Art. 8 Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition 
(Waffengesetz, WG) 
 
Art. 10a WG Prüfung durch die übertragende Person 
Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG) 
 

1 Die Person, die eine Waffe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil ohne Waffenerwerbsschein (Art. 10) 
überträgt, muss Identität und Alter des Erwerbers oder der Erwerberin anhand eines amtlichen Ausweises über-
prüfen. 
 

2 Die Waffe oder der wesentliche Waffenbestandteil darf nur übertragen werden, wenn die übertragende Person 
nach den Umständen annehmen darf, dass dem Erwerb kein Hinderungsgrund nach Artikel 8 Absatz 2 entge-
gensteht. 
 

3 Artikel 9a WG gilt sinngemäss. 
 

4 Die übertragende Person kann sich bei der zuständigen Behörde des Wohnsitzkantons der erwerbenden Per-
son danach erkundigen, ob dem Erwerb ein Hinderungsgrund entgegensteht. Voraussetzung ist das schriftliche 
Einverständnis der erwerbenden Person. 
 

5 Zuständig ist die Meldestelle des Wohnsitzkantons des Erwerbers oder der Erwerberin oder für Personen mit 
Wohnsitz im Ausland die Meldestelle des Kantons, in dem die Feuerwaffe erworben wurde. 
 
Veräussernde Person  
 

Name :       Lediger Name :       
 

Vorname :        
 

Geburtsdatum :       Heimatort :        
 

Beruf :       Adresse :        
 

PLZ / Ort :        
 

Telefon P :       Telefon G :        
 

Natel :       eMail :        
 

 
Erwerbende Person  
 

Name :       Lediger Name :       
 

Vorname :        
 

Geburtsdatum :       Heimatort :        
 

Beruf :       Adresse :        
 

PLZ / Ort :        
 

Telefon P :       Telefon G :        
 

Natel :       eMail :        
 

Die erwerbende Person ist mit der Überprüfung allfälliger Hinderungsgründe bei der Zuger Polizei 
einverstanden (Art. 10a Abs. 4 WG) und bevollmächtigt die Zuger Polizei unterschriftlich, den Befund 
der veräussernden Person mitteilen zu dürfen: 
 
Ort :  Datum :  
    
  Unterschrift :  
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 Polizeilicher Befund : 
 
  Bis zum heutigen Zeitpunkt liegt gegen die oben genannte Person kein Hinderungsgrund
      nach Art. 8 Abs. 2 WG vor. 
   
  Gegen die oben genannte Person liegt ein Hinderungsgrund nach Art. 8 Abs. 2 WG vor.
  
 Ort :  Datum :  
 
 
 
 
 
 

   

 Unterschrift :  Stempel :   
    
 


